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Einladung zur Gemeindeversammlung 
 

Datum Montag, 14. Juni 2010  
Zeit 20.00 Uhr 
Ort Aula Schulhaus Johanniter 4, Reiden 
 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Botschaft mit den Informationen zur Gemeindever-
sammlung. Wir laden Sie als stimmberechtigte Bürgerinnen und Bürger ein, an der Versamm-
lung teilzunehmen. 
 

Traktanden  
 
1. Kenntnisnahme des Jahresberichts 2009 des Gemeinderates 

2. Rechnung 2009 der Gemeinde Reiden 
1.1.  Bewilligung der erforderlichen Nachtragskredite  
1.2.  Genehmigung der Laufenden Rechnung, der Investitionsrechnung und 
 der Bestandesrechnung  
1.3.  Beschlussfassung über die Deckung des Aufwandüberschusses der 
 Laufenden Rechnung   
 

3. Beschlussfassung über das Feuerwehrreglement 
 

4. Informationen über die Gesamtrevision der Ortsplanung 
 
Verschiedenes und Umfrage 

 

Stimmberechtigung  
An der Gemeindeversammlung ist stimmberechtigt, wer stimmfähig ist und seit mindestens 
dem 10. Juni 2010 in der Gemeinde Reiden gesetzlich geregelten Wohnsitz hat. 
 
Aktenauflage 
Das Stimmregister und die Unterlagen zur Gemeindeversammlung liegen ab dem 25. Mai 
2010 auf der Gemeindeverwaltung, Gemeindekanzlei 1. Stock, Grossmatte 1, Reiden, zur 
Einsichtnahme auf.  
 
6260 Reiden, 3. Mai 2010  
 
Gemeinderat Reiden  
 

Hans Luternauer  Margrit Bucher  
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin  
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1. Jahresbericht 2009 des Gemeinderates 

Mit dem vorliegenden Arbeitsbericht informieren wir Sie in geraffter Form über den Stand der 
Arbeiten.  
 
Aufgaben Konto Start Weiter-

führung 
Ab-

schluss 
Finanzen 

Einführung Kostenrechnung und Anlagebuchhaltung 
 

Kommentar: Die Anlagebuchhaltung ist aufgebaut.    
Die Kostenrechnung wird weiterbearbeitet. 

020 
x

x

Regionale Entwicklung 

Stärkung des Standortes Reiden als regionales Zentrum 
 

Kommentar:  Im kantonalen Richtplan 2009 sind mögliche Ge -
biete für strategische Arbeitszonen ausgeschieden 

 worden. Sie werden nun im Rahmen der Zonen -
 planrevision weiterbearbeitet. 
 

012 x

Wirtschaftsförderung 

Kontaktpflege zu Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft 
 

Kommentar: Nebst vielen persönlichen Kontakten wurde ein  
 Industrie- und Gewerbeanlass durchgeführt. 
 

012 x

Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen 
 

Kommentar: Die Nachfrage für eingezontes Land für Gewerbe- 
 und Industriebetrieben hat wieder zugenommen. 
 Diverse interessante Anfragen konnten bearbeitet 
 werden. 
 

012 x

Siedlungsentwicklung 

Überprüfung der Erweiterung der Industriegleisanlage westlich der 
Bahnlinie 

790.581 x

Generelle Zonenplanrevision mit Zusammenführung der drei Bau- 
und Zonenreglemente 
 

Kommentar:  Stand der Arbeiten auf Stufe Siedlungsleitbild 
 

790.581 x

Bildung 

Schulraumplanung 2015 
 

Kommentar: Die Schulraumplanung zeigt den voraussichtlichen 
 Bedarf an Schulraum für die nächsten Jahre auf. 
 Berücksichtigt werden neben demografischen Fak-
 toren im Besonderen auch die veränderten Schul-
 formen. 
 

217 x

Überprüfung des Sicherheitskonzeptes 
 

Kommentar: Mit -
wurden Grundlagen für gesteigerte Sicherheit an 

 den Schulen von Reiden geschaffen. 
 

217 x

Jugend 

Umsetzung Jugendkonzept 
 

Kommentar: Mit dem Einsatz einer Jugendkommission und ei-
 nem Teilpensum soziokultureller Jugendanimation 
 

350.581 x

Aufbau eines regionalen Netzwerkes für die Jugend-Betreuung 350.581 x
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Aufgaben Konto Start Weiter-
führung 

Ab-
schluss 

Soziales und Gesundheit 

Förderung der Integration von erwerbslosen Personen in die Ar-
beitswelt 
 

Kommentar: Arbeitseinsätze im Werkhof und im Technischen 
 Dienst der Gemeinde Reiden, im REHA Programm 
 des Verteilzentrums der Heilsarmee an der Indu- 
 striestrasse in Reiden, im Integro der SAH Zentral-
 schweiz, in Dock AG Luzern, usw. 
 

012 x

Abklärung der verschiedenen Dienste 012 x
Integration 

Förderung der Selbsthilfe und Freiwilligenarbeit 012 x
Kultur 

Neuorganisation Ehrungen von Vereinen und verdiente Personen 012 x
Erarbeiten eines neuen Ausstellungskonzeptes für die Robert 
Spreng- und Egli Sammlung 
 

Kommentar: Verschiedene neue Standortmöglichkeiten wurden 
 überprüft. Es konnte aber noch keine definitive  
 Lösung gefunden werden. 
 

012 x

Werkhof 

Erarbeitung eines Logistikkonzeptes für die Wertstoffsammelstelle 012 x

Sicherheit 

Überarbeitung des Feuerwehrreglements 
 

Kommentar: Das überarbeitete Reglement wird an der Früh- 
 jahrsgemeindeversammlung 2010 traktandiert. 
 

012 x

Umwelt 

Klärung der Eigentumsverhältnisse der Kanalisationen 715 x

Gesamtschau Hochwasserschutz über das gesamte Gemeindege-
biet 
 

Kommentar:  Das Vorprojekt für den Ortsteil Reiden ist abge- 
 schlossen. Ein Dossier, inklusive technischer Be-
 richt, liegt vor. Für die Ortsteile Mehlsecken, Lang-
 nau und Richenthal ist das Pflichtenheft erstellt und 
 der Start zum Vorprojekt steht kurz bevor. 
 

750 x

Zusammenführung der Reglemente der Wasserversorgungen 
Langnau und Richenthal 705 x

Gemeinderat / Verwaltung 

Überprüfung und Optimierung der Arbeitsabläufe aller Dienststellen 
 

Kommentar:  Die Aufgaben der Gemeindekanzlei und der Bau-
 verwaltung sind neu strukturiert und zugeteilt wor-
 den. Die Arbeitsabläufe und Schnittstellen zwi- 
 schen den Abteilungen konnten vereinfacht und 
 effizienter gestaltet, Doppelspurigkeiten eliminiert  
 werden. 
 

012/020 x

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt, den Bericht zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
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2. Jahresrechnung 2009          Bericht und Übersicht 

Allgemeine Bemerkungen  
Mit dem Bericht und der Jahresrechnung 2009 unterbreitet der Gemeinderat einen Rechen-
schaftsbericht für das vergangene Jahr. Nebst erfreulichen Ereignissen und positiven Mehr-
einnahmen bei den Steuern sind auch von Mehraufwendungen und zusätzlichen Aufgaben 
zu berichten. Hauptgründe sind vor allem in der gesellschaftlichen Entwicklung Bildung 
und Sozialem sowie im Ausbleiben von erwartenden Sondersteuern zu suchen.  
 
Wiederum wird die Kurzform des Rechnungsauszuges publiziert. Die gesamte Botschaft 
kann auch unter www.reiden.ch/verwaltung/publikationen herunter geladen werden. Der 
detaillierte Auszug pro Konto kann am Schalter der Gemeindebuchhaltung im 2. Stock be-
zogen oder telefonisch unter Nr. 062 749 00 60 bestellt werden. 
 

Laufende Rechnung 
 

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Abweichung in % 

Aufwand 29'287'097  28'605'500  681'597  2.38 

Ertrag 28'262'938  28'111'900  151'038   0.54 

Mehraufwand 1'024'159  493'600  530'559  107.49 

Die Rechnung 2009 schliesst mit einem Mehraufwand von Fr. ab. Dies ist um  
Fr. 530'600 schlechter als budgetiert. Vorgesehen war im Voranschlag ein Aufwandüber-
schuss von Fr. 493'600. 
 

Die grössten Abweichungen gegenüber dem Voranschlag sind: 

Mehraufwand / Minderertrag: 

Minderertrag Sondersteuern  Fr.  353'000 
Minderertrag Gebühren für Amtshandlungen netto Fr 93'800 
Beitrag an Gemeindeverband Amtsvormundschaft  Fr. 56'800 
Besoldungen Lehrkräfte infolge Pensenanstieg/Stellvertretungen Fr.  230'400 
Schülertransporte  Fr. 61'600 
Beiträge Sonderschulung Fr. 99'600 
Beiträge an Verein Spitex Fr. 83'300 
Ergänzungsleistungen Fr.  120'700 
Aufwendungen Allgemeine / Gesetzliche Fürsorge Fr. 451'200 
 
Mehrertrag / Minderaufwand: 

Mehrertrag Gemeindesteuern Fr.  724'000 
Mehrertrag Liegenschaften Finanzvermögen Fr.   53'700 
tiefere Zinsen für mittel- und langfristige Schulden  Fr. 198'000 
Rückerstattungen Versicherungsleistungen Lehrkräfte Fr. 80'300 
tiefere Krankenversicherungen Fr. 45'600 
reduzierte Abschreibungen infolge Einführung der Anlagebuchhaltung Fr. 348'800 
 

6

GV_Reiden_Juni_2010.qxp:GV  21.5.2010  10:10 Uhr  Seite 6



Investitionsrechnung 

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Abweichung in % 

Ausgaben 968'332  904'000  64'332  7.12 

Einnahmen 370'612  253'400  117'212  46.26 

Nettoinvestitionen 597'720  650'600  - 52'880  - 8.13 

Die Nettoinvestitionen sind gegenüber dem Voranschlag um rund Fr. 52'900 tiefer.  
 

Bestandesrechnung   
Die Bestandesrechnung weist Aktiven und Passiven von je Fr. 58'444'831.88 aus. Die Netto-
schuld (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen) der Gemeinde Reiden beträgt am 31. De-
zember 2009 Fr. 32'329'672.13 oder Fr. 5'034 pro Einwohner. 
 

Gesamtübersicht der Laufenden Rechnung  
(vor Verbuchung des Aufwandüberschusses) 
 

Nr. Zusammenzug nach 
Aufgabenbereichen 

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008 
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

Laufende Rechnung  29'287'097  28'262'938  28'605'500  28'111'900  29'137'707 29'306'248 
Nettoergebnis 1'024'159  493'600   168'541 

0 Allgemeine Verwaltung  2'845'103  668'473  2'735'400  756'800     2'791'043 673'970 
Nettoaufwand 2'176'630  1'978'600  2'117'073 

1 Öffentliche Sicherheit  763'862  461'387  546'500  330'500  716'347 458'870 
Nettoaufwand 302'475  216'000  257'477 

2 Bildung  12'435'125  3'604'438  11'851'900  3'429'900  12'037'327 3'401'441 
Nettoaufwand 8'830'687  8'422'000  8'635'886 

3 Kultur, Freizeit  524'797  5'515  511'900  5'800  519'153 6'131 
Nettoaufwand 519'282  506'100  513'022 

4 Gesundheit  340'178  1'034  247'400  300 196'839 4'254 
Nettoaufwand 339'144  247'100  192'585 

5 Soziale Wohlfahrt  5'895'153  863'247  5'964'300  1'390'500  5'697'648 1'769'997 
Nettoaufwand 5'031'906  4'573'800  3'927'651 

6 Verkehr  1'386'694  264'830  1'253'300  258'100  1'309'648 274'393 
Nettoaufwand 1'121'864  995'200  1'035'255 

7 Umwelt, Raumordnung  1'880'596  1 626'726  1'837'900   1'606'500  2'094'217 1'810'897 
Nettoaufwand 253'870  231'400  283'320 

8 Volkswirtschaft  479'771  770'168  378'300  655'500  440'370 723'974 
Nettoertrag 290'397  277'200  283'604 

9 Finanzen, Steuern  2'735'817  19'997'120  3'278'600  19'678'000  3'335'115 20'182'323     
Nettoertrag 17'261'303  16'399'400  16'847'208 
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Nettoaufwendungen der Laufenden Rechnung 2009 

Kto. Bezeichnung Rechnung 2009 Kosten pro  
Einwohner Rechnung 2008 Kosten pro  

Einwohner 
0 Allgemeine Verwaltung 2'176'630    338 2'117'073 336 

1 Öffentliche Sicherheit 302'475 47 257'477 41 

2 Bildung 8'830'687 1375 8'635'886 1'370 

3 Kultur, Freizeit 519'282  81 513'022 81 

4 Gesundheit 339'144  52 192'585 31 

5 Soziale Wohlfahrt 5'031'906  783 3'927'651 623 

6 Verkehr 1'121'864 175 1'035'255 164 

7 Umwelt, Raumordnung 253'870  40 283'320 45 

Nettoerträge der Laufenden Rechnung 2009 

Kto. Bezeichnung Rechnung 2009 Ertrag pro  
Einwohner Rechnung 2008 Ertrag pro  

Einwohner 
8 Volkswirtschaft 290'397  45 283'604 45 

9 Finanzen, Steuern 17'261'303 2'688  16'847'208 2'673 

Fremdmittelbedarf 
 

Finanzierung Verwaltungsrechnung Mittelverwendung Mittelherkunft 

Mehraufwand Laufende Rechnung 1'024'159 

Zunahme der Nettoinvestitionen 597'720  

Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'073'159  

Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 84'103  

Einlagen in Spezialfinanzierung 325'545  

Einlagen in Spezialfonds 103'975  

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 

Entnahmen aus Spezialfonds  3'428  

Entnahmen aus Vorfinanzierungen 

Zwischentotal Mittelbedarf / Mittelüberschuss 1'625'307  1'586'782 

Finanzierungsfehlbetrag Verwaltungsrechnung 38'525  

Mittelbedarf für Kreditrückzahlungen 2'450'000 

Abschreibungen und Auflösungen im Finanzvermögen 

Total 2'012'095  

Gesamter Mittelbedarf 476'430  

Die Verschuldung der Gemeinde wird um diesen Betrag zunehmen. 
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Antrag und Verfügung des Gemeinderates zur Rechnung 2009    

Der Gemeinderat hat die per 31. Dezember 2009 abgeschlossene Verwaltungsrechnung zur 
Kenntnis genommen und stellt folgende Anträge:  
 

1. Die erforderlichen Nachtragskredite seien zu bewilligen.  
 

2. Die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'024'158.99, die Investi-
tionsrechnung mit Nettoinvestitionen von Fr. 597'720.25 sowie die Bestandesrechnung mit 
Aktiven und Passiven von je Fr. 58'444'831.88 seien zu genehmigen.  

 
3. Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 1'024'158.99 sei im Konto 

1390.01 des Bilanzfehlbetrages zu belasten. 
 
4. Der Kontrollbericht der Regierungsstatthalterin zur Rechnung des Vorjahres wird den 

Stimmberechtigten wie folgt eröffnet: 
Die Regierungsstatthalterin der Ämter Willisau und Entlebuch hat geprüft, ob die Rech-

nung  2008 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschrif-
ten und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar ist und ob die Gemeinde die Min-
destanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat ge-
mäss Bericht vom 1. Februar 2010 keine aufsichtsrechtlich erheblichen Mängel fest-
gestellt. (§ 106 Gemeindegesetz)

Verfügung 
 

Die Verwaltungsrechnung und die Bestandesrechnung mit sämtlichen Belegen wurden der 
Rechnungskommission zur Prüfung übergeben. Diese erstattet über das Prüfungsergebnis 
zuhanden des Gemeinderates und der Stimmberechtigten einen Bericht und gibt diesen eine 
Empfehlung über die Genehmigung ab.  
 

Reiden, 3. Mai 2010 
 

Gemeinderat Reiden  
 

Hans Luternauer  Margrit Bucher  
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin  
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Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission  
zur Jahresrechnung 2009  

Revisionsbericht der Rechnungskommission der Einwohnergemeinde Reiden über 
die Jahresrechnung 2009.  
 
Für die Gemeinderechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe 
darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen.  
 
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie den Richtlinien der Konferenz 
der Regierungsstatthalter des Kantons Luzern, wonach eine Prüfung so zu planen und 
durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemesse-
ner Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung 
mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die 
Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze als Ganzes. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.  
 
Wir halten fest, dass  

die Rechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt,  
die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist,  
die gesetzlichen Bestimmungen und Bewertungsgrundsätze eingehalten sind.  

 
Der Antrag des Gemeinderates über die Verbuchung des Aufwandüberschusses entspricht 
den gesetzlichen Bestimmungen.  
 

Empfehlung an die Gemeindeversammlung:  
 
1.  Die erforderlichen Nachtragskredite seien zu genehmigen. 
 
2. Die Laufende Rechnung, die Investitionsrechnung sowie die Bestandesrechnung für 

das Jahr 2009 seien zu genehmigen.  
 
3. Der Antrag des Gemeinderates über die Verbuchung des Aufwandüberschusses sei 

zu genehmigen.  
 

Reiden, 3. Mai 2010 
 

Rechnungskommission Reiden 

Der Präsident:   Die Mitglieder: 
 
Josef Kneubühler  Bruno Furrer 
 Therese Kneubühler-Limacher 
 Roland Meier 
 Ivo Müller 
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Erläuterungen zur Laufenden Rechnung 2009       
 

0.  Allgemeine Verwaltung 
 

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Abweichung in %

Aufwand 2'845'103  2'735'400  109'703  4.01 

Ertrag 668'473  756'800  - 88'327  - 11.67 

Nettoaufwand 2'176'630  1'978'600  198'030  10.01 

020 Verwaltung 
Die Besoldungen sind höher ausgefallen als budgetiert. Dieser Umstand ist darauf zurück-
zuführen, dass auf der Gemeindeverwaltung das Pensum im Bereich der Einwohnerkontrol-
le um 100 % und im Bereich der Bauverwaltung um 40 % erhöht worden ist. Im weitern ist 
eine zweimonatige Vakanz und die Einarbeitung der neuen Mitarbeiterin im Bereich der 
Kreditorenbuchhaltung mit einer pensionierten Mitarbeiterin überbrückt worden. Diese Mit-
arbeiterin hat zugleich bei der Verarbeitung der rund 1'200 Prämienverbilligungsgesuche 
mitgearbeitet. 
 
Im Bereich der EDV sind die Wartungsgebühren für die Software um 4,5 % erhöht worden. 
Die Erhöhung ist im Budget 2009 nicht berücksichtigt. Ein Hardwaredefekt verursachte zu-
sätzliche Kosten.  
 
Für die Aufarbeitung der Anlagebuchhaltung und die Einführung der Kostenrechnung ist 
eine Beratungsfirma zugezogen worden. Die Auslagen für die Baukontrollen sind mit den 
amtlichen Gebühren zurückgefordert worden. 
 
Ins Gewicht sind im Besonderen auch die fehlenden Einnahmen bei den Amtlichen Gebüh-
ren von rund Fr. 100'000 gefallen.  
 

090 Verwaltungsgebäude, Grossmatte 1 
Das Versetzen des Klimagerätes von Fr. 3'484.60 war nicht budgetiert. 
 

1.  Öffentliche Sicherheit 
 

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Abweichung in % 

Aufwand 763'862  546'500  217'362  39.77 

Ertrag 461'387  330'500  120'887  39.60 

Nettoaufwand 302'475  216'000  86'475  40.03 

100  Vormundschaftswesen 
Bei der Mandatsführung ist eine erneute Zunahme der Kosten zu verzeichnen. Einerseits 
ist die Kostensteigerung auf den Zusammenschluss der Amtsvormundschaft mit dem So-
zialberatungsZentrum Region Willisau-Wiggertal zurückzuführen. Aber auch die Aufarbei-
tung von ausstehenden Fallberichten aus dem Jahr 2008 und die Pensenaufstockung 
führten zu Mehrkosten. 
 

11

GV_Reiden_Juni_2010.qxp:GV  21.5.2010  10:10 Uhr  Seite 11



103 Grundbuch/Vermessung 
Im Auftrag des Kantons müssen alle Liegenschaften neu geschatzt werden. Dies verursach-
te bedeutend höhere Aufwendungen als geplant. 
 

106 Bürgerrechtswesen  
Die vermehrte Bearbeitung der Einbürgerungsgesuche verursacht Kosten, die erst mit der 
Schlussrechnung an die Gesuchsteller verrechnet werden. 
 

2.  Bildung 
 

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Abweichung in % 

Aufwand 12'435'125  11'851'900  583'225  4.92 

Ertrag 3'604'438  3'429'900  174'538  5.09 

Nettoaufwand 8'830'687  8'422'000  408'687  4.85 

Der Bereich Bildung schliesst mit einem Mehraufwand gegenüber dem Voranschlag 2009 
von Fr. 408'686.70 ab. Die Abweichungen werden wie folgt begründet: 
 

200  Kindergarten 
Im Kindergarten wurde für das Schuljahr 2008/2009 eine zusätzliche Abteilung eröffnet. 
 

210 Primarschule, Regelklasse 
In der Primarschule, Dorf Reiden, wurde für das Schuljahr 2008/2009 eine zusätzliche Ab-
teilung eröffnet. 
 

211 Primarschule, Kleinklasse 
Die Kleinklassen werden sukzessive aufgelöst und im Rahmen der IF (integrative Förde-
rung) in die Primarschule integriert. Dies führt auch zu einer Kostenverlagerung von 211 zu 
210. 
 

212 Werkschule 
Niveau D ist Bestandteil der KSS (kooperative Sekundarstufe) und wird nicht wie vom Kan-
ton vorgesehen gegenüber der Sekundarstufe (212) abgegrenzt. 
 

214 Musikschule 
Der Musikschulleiter und die Sekretariatsmitarbeiterin werden administrativ neu als Ange-
stellter der Gemeinde geführt und daher auch analog 020 Verwaltung kontiert. 
 

216 Schulischer Dienste 
Die schulischen Dienste wurden höher als budgetiert in Rechnung gestellt. 
 

217 Schulliegenschaften 
Für den Unterhalt der Schulanlagen mussten zusätzliche Aushilfen eingesetzt werden.  
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219 Volksschule, nicht aufteilbar 
Der Ausfall der Buslinie Reiden-Wiliberg muss mit einem Schulbus kompensiert werden. Der 
Mehraufwand wurde für das Berichtsjahr nicht budgetiert. Die Gemeinde Wikon beteiligt sich 
an den Kosten.  
 

220 Sonderschulung 
Die Beiträge im Bereich Sonderschule an Gemeinden und Heime sind höher als budgetiert. 
 

3.  Kultur und Freizeit 
 

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Abweichung in % 

Aufwand 524'797  511'900  12'897  2.52 

Ertrag 5'515  5'800  - 285 - 4.91 

Nettoaufwand 519'282 506'100  13'182  2.60 

4.  Gesundheit 
 

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Abweichung in % 

Aufwand 340'178  247'400  92'778  37.50 

Ertrag 1'034  300 734 244.67 

Nettoaufwand 339'144  247'100  92'044  37.25 

440 Krankenpflege 
Die Einsatzstunden haben sich von 9'903 Stunden im Jahr 2008 auf 11'843 Stunden im 
Jahr 2009 erhöht. 
 

5.  Soziale Wohlfahrt 
 

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Abweichung in % 

Aufwand 5'895'153  5'964'300  - 69'147  - 1.16 

Ertrag 863'247  1'390'500  - 527'253  - 37.92 

Nettoaufwand 5'031'906  4'573'800  458'106  10.02 

520 Krankenversicherungen  
Gegenüber dem Voranschlag sind tiefere Kosten im Betrag von Fr. 45'600 angefallen, weil 
die Ausgleichskasse die Prämienverbilligungen grösstenteils direkt den Versicherer über-
wiesen hat. 
 

530 Ergänzungsleistungen 
Der Kantonsbeitrag wurde höher als budgetiert in Rechnung gestellt. 
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576 Alterswohnungen 
Bis anhin wurden die Alterswohnungen als Spezialfinanzierung geführt. In 2009 ist die Lie-
genschaftsrechnung in die Laufende Rechnung integriert worden. Der Abschluss der Lie-
genschaftsrechnung ergibt einen Mehrertrag von Fr. 67'447.49. 
 

580 Allgemeine Fürsorge 
581 Gesetzliche Fürsorge 
Aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen und der Finanzkrise sind im Jahr 2009 hö-
here Ausgaben angefallen als budgetiert. Im Bereich der allgemeinen Fürsorge fielen die 
Beiträge an den Kanton höher aus als budgetiert. Zudem hat der Verein Tagesfamilien die 
Beiträge für das Jahr 2008 erst im Jahr 2009 eingefordert.  
 
Die Ausgaben für Wirtschaftliche Sozialhilfe sind erneut angestiegen. Der Gemeinderat hat 
diesen Anstieg tiefer geschätzt als er ausgefallen ist. 
 

6.  Verkehr 
 

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Abweichung in % 

Aufwand 1'386'694  1'253'300  133'394  10.64 

Ertrag 264'830  258'100  6'730  2.61 

Nettoaufwand 1'121'864  995'200  126'664  12.73 

620 Öffentliche Strassen 
Aufgrund personeller Veränderungen beim Werkdienst sind Inseratekosten angefallen, die 
im Budget nicht enthalten waren.  
 
Zufolge des langen Winters bedurfte der Fahrzeugpark eines vermehrten Unterhalts, was 
erhöhte Ausgaben zur Folge hat. 
 
Der betriebliche Unterhalt bei den Güterstrassen fiel aufgrund der Unwetter höher aus als 
budgetiert.  
 

621 Schnee- und Glatteisbekämpfung 
Der lange und harte Winter hatte mehr Aufwand zur Folge. Viele Streufahrten durch Eisglät-
te verursachten einen viel höheren Salzverbrauch. 
 

7.  Umwelt und Raumordnung 
 

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Abweichung in % 

Aufwand 1'880'596  1'837'900  42'696  2.32 

Ertrag 1'626'726  1'606'500  20'226   1.25 

Nettoaufwand 253'870  231'400  22'470  9.71 

700 Wasser  
Der Feuerweiher an der Feldstrasse war undicht und musste repariert werden. Die Ge-
bäudeversicherung hat sich mit 35 % an den Kosten beteiligt. 

14
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770 Naturschutz 
Der Kanton zahlt aufgrund der Finanzreform keinen Beitrag mehr an Ökoflächen. Hinzu 
kommt, dass zusätzliche Naturschutzflächen ausgeschieden worden sind. 
 

8.  Volkswirtschaft 
 

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Abweichung in % 

Ertrag 770'168  655'500  114'668  17.49 

Aufwand 479'771  378'300  101'471  26.82 

Nettoertrag 290'397  277'200  13'197  4.76 

800 Landwirtschaft 
Die Gemeinde musste einen Beitrag von Fr. 19'500 an Stallneubauten gemäss Kant. Land-
wirtschaftgesetz ausrichten. 
 

866 Fernwärmeanlage 
Der hohe Verbrauch und die hohen Ölpreise haben Mehraufwand verursacht. Der Energie-
preis wird daher auf Mitte 2010 um einen Rappen angehoben. 
 

9.  Finanzen und Steuern  

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Abweichung in % 

Ertrag 19'997'120 19'678'000  319'120   1.62 

Aufwand 2'735'817  3'278'600  - 542'783  16.56 

Nettoertrag 17'261'303 16'399'400  861'903   5.26 

900 Steuern 
Der Gemeindesteuerertrag des laufenden Jahres fiel mit Fr. 12'724'600.65 um Fr. 34'600 
höher als budgetiert aus. Die Nachträge aus den früheren Jahren fielen mit Fr. 1'662'065.15 
um Fr. 347'100 höher als im Voranschlag aus. Die Quellensteuern betrugen Fr. 619'196.35 
oder rund Fr. 169'200 mehr als budgetiert. Der Zuwachs der gesamten Gemeindesteuern ist 
gegenüber dem Voranschlag um Fr. 724'000  angewachsen. 
 

901 Andere Steuern 
Die Grundstückgewinnsteuern belaufen sich auf Fr. 549'000 (Voranschlag Fr.  750'000) und 
die Handänderungssteuern auf Fr. 195'000 (Voranschlag Fr. 250'000). Der gesamte Betrag 
ist gegenüber dem Voranschlag und rund Fr. 350'000 tiefer ausgefallen. 
 

940  Kapitaldienst 
Die Zinsen für mittel- und langfristige Schulden für das Jahr 2009 betrugen Fr. 1'268'500 und 
sind um Fr. 198'000 tiefer ausgefallen, da im Verlaufe des Jahres günstigere Darlehen aufge-
nommen und Fr. 2'450'000 Bankdarlehen zurückbezahlt werden konnten. 
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942 Altes Schulhaus Mehlsecken 
Die Spezialfinanzierung altes Schulhaus Mehlsecken schliesst mit einem Ertragsüberschuss 
von Fr. 16'405.90 ab, Der Ertragsüberschuss wird für Abschreibungen auf dem Konto 
1023.31 Anlagen Schulhaus Mehlsecken verwendet. 
 

990 Abschreibungen 
Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen infolge Neuzuteilung der Be-
standeswertes nach dem Nutzungsdauerprinzip Fr. 1'026'900 (Voranschlag Fr. 1'281'200) und 
der Bilanzfehlbetrag wird mit 10 % oder Fr. 84'100 abgeschrieben. 
 

999 Abschluss 
Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'024'158.99 ab, 
welcher gemäss Kantonalen Richtlinien dem Bilanzfehlbetrag belastet wird.  
 

Erläuterungen zur Investitionsrechnung 2009     

Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Abweichung in % 

Ausgaben 968'332  904'000  64'322   7.12 

Einnahmen 370'612  253'400  117'212  46.26 

Nettoinvestitionen 597'720  650'600  - 52'880  - 8.13 

620 Öffentliche Strassen 
Für die Sanierung der Güterstrassen in Langnau wurde im Jahre 2008 ein Betrag von  
Fr. 150'000 budgetiert. 2008 ist in der Folge eine Akontozahlung von Fr. 85'000 geleistet 
worden. Die Restzahlung von Fr 15'263 erfolgte im Jahre 2009. Die Gesamtkosten wur-
den damit deutlich unterschritten.  
 

705 Sanierung Wasserleitung 
An der Wiesenstrasse in Langnau wurde die Ringleitung erstellt. Diese Kosten sind nicht 
budgetiert gewesen. 
 

Sonderkredite           
 

genehmigter 
Bruttokredit 

Ausgaben  
bis 31.12.09 

verfügbar 
ab 01.01.10 

Beschluss 
GV 

350 Umsetzung des Jugendkonzeptes 320'000 266'417  53'583  10.12.07 
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Finanzkennzahlen .

1. Selbstfinanzierungsgrad 
Die Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete 
Mittel finanziert werden können.  
Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80 Prozent 
erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.  
 

2009 2008 Durchschnitt 2010 2016 gemäss Finanzplan 
93.55 % 316.97 % 147 % 

2. Selbstfinanzierungsanteil  
Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Ge-
meinde. Je höher der Wert, umso grösser der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Fi-
nanzierung von Investitionen und deren Folgekosten.  
Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10 Prozent belaufen, wenn die Netto-
schuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.  
 

2009 2008 Durchschnitt 2010 2016 gemäss Finanzplan 
2.10 % 6.26 % 5.10 % 

3. Zinsbelastungsanteil I  
Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Netto-
zinsen verwendet wird.  
Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4 % nicht übersteigen.  
 

2009 2008 Durchschnitt 2010 2016 gemäss Finanzplan 
3.29 % 3.72 % 2.60 % 

4. Zinsbelastungsanteil II  
Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages der Gemeindesteuern zuzüg-
lich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Be-
gleichung der Nettozinsen verwendet wird.  
Der Zinsbelastungsanteil II sollte 6 % nicht übersteigen.  
 

2009 2008 Durchschnitt 2010 2016 gemäss Finanzplan 
5.05 % 5.92 % 4.00 % 
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5. Kapitaldienstanteil 
Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibun-
gen verwendet wird.   
Der Kapitaldienstanteil sollte 8 % nicht übersteigen.  
 

2009 2008 Durchschnitt 2010 2016 gemäss Finanzplan 
7.12 % 8.65 % 7.80 % 

6. Verschuldungsgrad   
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich 
Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.  
Der Verschuldungsgrad sollte 120 % nicht übersteigen.  
 

2009 2008 Durchschnitt 2010 2016 gemäss Finanzplan 
176.82 % 172.38 % 165 % 

7. Nettoschuld pro Einwohner / Einwohnerin  
Die Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung.  
Die Nettoschuld sollte das Zweifache des kantonalen Mittels (Vorjahr Fr. 2'153) nicht überstei-
gen.  
 

2009 2008 Durchschnitt 2010 2016 gemäss Finanzplan 
4'901 4'594  

Kommentar: Trotz Überführung der überbauten Fläche Schulliegenschaften/Öffentliche 
Anlagen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen von Fr. 1'508'500 gemäss 
Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2009 sowie der Verkauf des 
ehemaligen Bürgerheimes gemäss Gemeindeversammlung vom 15. Juni 
2009 hat die Pro-Kopf-Verschuldung nur gering zugenommen. 

 

8. Bilanzfehlbetrag in % der Steuereinnahmen  
Die Kennzahl zeigt, wie viel von den ordentlichen Steuereinnahmen zum Abtragen des Bilanz-
fehlbetrages notwendig sind.  
Der Bilanzfehlbetrag darf insgesamt einen Drittel (33 %) des ordentlichen Ertrages der Ge-
meindesteuern nicht übersteigen.  
 

2009 2008 Durchschnitt 2010 2016 gemäss Finanzplan 
9.72 % 3.88 % 12.6 % 

Die weitere Entwicklung der Finanzkennzahlen wird mit dem Voranschlag 2011 und dem Fi-
nanzplan 2011 2017 aufgezeigt. 
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Gemeinde Reiden Gemeinde Reiden
LAUFENDE RECHNUNG

Nr. Zusammenzug nach Funktionen Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
Einwohnergemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

L f d R h 29'287'096.92 29'287'096.92 28'605'500 28'111'900 29'306'248.00 29'306'248.00
NLaufende Rechnung 29'287'096.92 29'287'096.92 28'605'500 28'111'900 29'306'248.00 29'306'248.00
Nettoergebnis 493'600

0 Allgemeine Verwaltung 2'845'102.78 668'473.25 2'735'400 756'800 2'791'042.79 673'969.55
Nettoergebnis 2'176'629.53 1'978'600 2'117'073.24

011 Gemeindeversammlung 48'122.80 46'700 68'180.40
012 Gemeinderat 612'966.70 11'070.00 549'000 11'000 567'476.00
020 Gemeindeverwaltung 2'038'611.93 552'526.35 2'012'300 636'900 2'010'565.79 567'468.10
090 Verwaltungsgebäude, Grossmatte 1 122'381.25 16'200.00 101'300 16'200 119'400.35 14'200.00
091 Mehrzweckgebäude 2, Hauptstrasse 81 23'020.10 88'676.90 26'100 92'700 25'420.25 92'301.45

1 Öffentliche Sicherheit 763'862.04 461'387.20 546'500 330'500 716'346.80 458'869.70
Nettoergebnis 302'474.84 216'000 257'477.10

100 Vormundschaftswesen 128'528.25 2'004.50 71'200 77'364.95
101 Betreibungsamt 64'557.50 61'300 57'564.95
102 Gewerbewesen 11'529.60 12'842.00 12'600 15'100 26'199.60 16'995.10
103 Grundbuch/Vermessung/Kataster 16'383.00 7'000 16'946.60 3'651.00
106 Bürgerrechtswesen 47'492.90 34'392.75 15'000 15'000 16'241.65 7'338.35
110 Polizei 11'757.25 5'900 12'801.65
120 Friedensrichter 6'465.54 6'500 6'655.90
145 Feuerwehr (SF) 297'144.60 297'144.60 298'800 296'000 291'532.65 291'532.65
150 Militär 59.90 100 809.70
151 Schiesswesen 20'885.35 20'700 20'909.85
160 Zivilschutz 159'058.15 115'003.35 47'400 4'400 189'319.30 139'352.60

2 Bildung 12'435'124.45 3'604'437.75 11'851'900 3'429'900 12'037'326.80 3'401'440.50
Nettoergebnis 8'830'686.70 8'422'000 8'635'886.30

200 Kindergarten 464'131.00 192'889.10 392'900 183'400 397'245.47 176'291.95
207 Kindergartenlokale 18'884.80 18'200 15'350.20
210 Primarstufe; Regelklasse 3'876'095.45 1'332'811.45 3'667'300 1'292'600 3'692'797.55 1'405'817.05
211 Primarstufe; Kleinklassen 62'757.05 24'090.50 134'200 32'500 217'196.50 63'057.50
212 Sekundarstufe 1; Werkschule 370'385.50 87'855.30 509'700 97'300 420'414.85 93'932.50
213 Sekundarstufe 1; Regelklasse 2'980'112.25 1'303'096.60 2'818'100 1'236'300 2'904'730.90 1'158'195.40
214 Musikschule 657'844.00 340'856.50 637'600 307'100 627'601.85 297'749.60
216 Schulische Dienste 271'372.55 244'000 230'918.65
217 Schulliegenschaften 1'153'986.55 84'452.30 1'042'600 80'000 1'103'642.54 71'461.30
218 Schulverwaltung/ -leitung 453'034.95 33'296.95 457'500 10'000 436'269.69 3'968.80
219 Volksschule, nicht aufteilbares 432'916.05 48'073.75 375'900 92'000 358'021.70 67'183.65
220 Sonderschulung 950'260.20 152'455.30 792'500 94'300 855'345.05 59'282.75
250 Kantonsschule 738'784.10 757'000 773'291.85
290 Uebriges Bildungswesen / Volkshochschule 4'560.00 4'560.00 4'400 4'400 4'500.00 4'500.00

3 Kultur, Freizeit 524'797.67 5'515.25 511'900 5'800 519'153.05 6'131.30
Nettoergebnis 519'282.42 506'100 513'021.75

300 Kulturförderung 33'160.30 5'035.25 37'100 5'500 35'327.45 5'481.30
310 Denkmalpflege, Heimatschutz 4'650.95 5'100 11'003.00
320 Massenmedien 40'850.82 300.00 31'700 300 33'587.45 300.00
330 Oeffentliche Anlagen,  Wanderwege 57'726.00 53'300 46'733.35
340 Sport 381'935.05 180.00 382'700 387'036.40 350.00
350 Uebrige Freizeitgestaltung 6'474.55 2'000 5'465.40

4 Gesundheit 340'178.25 1'033.65 247'400 300 196'839.10 4'253.65
Nettoergebnis 339'144.60 247'100 192'585.45

440 Krankenpflege 284'256.00 831.30 201'000 149'999.90 557.05
460 Schulgesundheitsdienst 51'904.45 41'600 42'560.75 3'696.60
470 Lebensmittelkontrolle 4'017.80 202.35 4'800 300 4'278.45

5 Soziale Wohlfahrt 5'895'152.91 863'246.57 5'964'300 1'390'500 5'697'647.55 1'769'996.88
Nettoergebnis 5'031'906.34 4'573'800 3'927'650.67

501 AHV-Zweigstelle 34'000.00 12'132.00 34'700 11'000 34'394.90 11'615.00
510 IV -33'066.00
520 Krankenversicherung 630'113.85 72'942.65 1'002'800 400'000 797'652.55 164'930.35
530 Ergänzungsleistungen 1'869'319.00 1'748'600 1'572'774.00
531 Familienausgleichskasse 10'998.00 18'600 31'060.00
550 Invalidität 6'000.00 5'300 6'000.00
560 Sozialer Wohnungsbau 10'276.00 9'900 3'273.00 1'925.00
576 Alterswohnungen 29'608.01 97'055.50 89'500 89'500 55'424.05 327'720.60
580 Allgemeine Fürsorge 1'769'911.85 14'732.85 1'619'400 10'000 1'278'425.15 6'642.25
581 Gesetzliche Fürsorge 1'360'799.95 595'163.67 1'290'000 800'000 1'742'565.70 1'179'679.68
582 Alimentenbevorschussung 121'549.35 71'219.90 100'500 80'000 114'462.45 77'484.00
583 Sozialdienst 52'576.90 45'000 93'081.75
590 Hilfsaktionen 1'600.00
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Gemeinde Reiden Gemeinde Reiden
LAUFENDE RECHNUNG

Nr. Zusammenzug nach Funktionen Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
Einwohnergemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

621 Schnee- / Glatteisbekämpfung 144'314.55 1'179.15 70'800 90'216.75
622 Strassenbeleuchtung 70'096.15 5'237.50 72'800 81'545.40 8'142.80
650 Regionalverkehr 765'683.35 46'675.00 744'500 45'900 764'013.00 47'760.00

7 Umwelt, Raumordnung 1'880'596.21 1'626'725.76 1'837'900 1'606'500 2'094'217.24 1'810'896.84
Nettoergebnis 253'870.45 231'400 283'320.40

700 Wasser 115'611.35 20'464.00 57'000 6'000 56'547.20 3'900.90
705 Wasserversorg. Langnau-Richenthal (SF) 129'631.70 129'631.70 117'300 117'300 116'104.05 116'104.05
715 Kanalisation (SF) 1'045'929.35 1'045'929.35 1'042'000 1'042'000 1'278'010.75 1'278'010.75
725 Abfallbeseitigung (SF) 314'940.46 314'940.46 322'300 322'300 298'199.54 298'199.54
740 Friedhof Reiden 94'503.05 45'340.10 114'800 58'000 108'115.10 51'863.95
741 Friedhof Langnau 25'601.15 11'050.00 22'100 5'600 21'991.65 15'900.00
742 Friedhof Richenthal 3'324.25 1'500.00 8'100 5'500 7'815.65 3'695.85
750 Gewässerverbauungen 37'938.80 55'900 83'225.65
770 Naturschutz 22'976.25 797.00 12'900 11'391.65 5'428.50
780 Uebriger Umweltschutz 16'657.10 10'717.40 14'300 3'000 9'479.55
785 Tierkörpersammelstelle Langnau (SF) 46'355.75 46'355.75 49'800 46'800 37'793.30 37'793.30
790 Raumordnung 27'127.00 21'400 65'543.15

8 Volkswirtschaft 479'771.00 770'168.25 378'300 655'500 440'370.08 723'973.73
Nettoergebnis 290'397.25 277'200 283'603.65

800 Landwirtschaft 38'976.40 19'600 17'659.50
812 Holzernte 118.00 689.00 500 1'200 278.00 1'273.00
820 Jagd, Wildschadenverhütung 19'308.30 35'924.85 23'000 39'100 18'607.60 36'836.15
830 Kommunale / Regionale Werbung 9'142.55 1'372.50 1'500 1'500 10'327.10 1'717.90
845 Industriegleisanlage (SF) 30'010.05 30'010.05 29'500 29'500 29'691.25 29'691.25
860 Energie 319'956.15 280'000 290'648.80
866 Fernwärmeanlage (SF) 382'215.70 382'215.70 304'200 304'200 363'806.63 363'806.63

9 Finanzen, Steuern 2'735'817.06 21'021'278.99 3'278'600 19'678'000 3'503'656.63 20'182'323.25
Nettoergebnis 18'285'461.93 16'399'400 16'678'666.62

900 Gemeindesteuern 163'024.03 15'622'007.25 205'000 14'940'000 221'042.80 15'407'528.57
901 Andere Steuern 4'703.55 1'154'778.95 1'503'000 7'901.20 1'644'690.15
920 Finanzausgleich 2'871'014.00 2'871'000 2'742'836.00
940 Kapitaldienst 1'347'672.87 139'544.50 1'494'000 197'600 1'540'601.10 220'871.48
941 Liegenschaften Finanzvermögen 43'873.60 144'283.65 53'700 100'400 41'614.05 98'844.25
942 Altes Schulhaus Mehlsecken (SF) 65'491.65 65'491.65 66'000 66'000 67'552.80 67'552.80
990 Abschreibungen 1'111'051.36 1'459'900 1'456'403.37
999 Abschluss 1'024'158.99 168'541.31

0

6 Verkehr 1'386'694.55 264'830.25 1'253'300 258'100 1'309'647.96 274'392.60
Nettoergebnis 1'121'864.30 995'200 1'035'255.36

620 Oeffentliche Strassen / Werkhof 406'600.50 211'738.60 365'200 212'200 373'872.81 218'489.80

0
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Gemeinde Reiden Gemeinde Reiden
LAUFENDE RECHNUNG

Nr. Artengliederung Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
Einwohnergemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

LAUFENDE RECHNUNG 29'287'096.92 29'287'096.92 28'605'500 28'111'900 29'306'248.00 29'306'248.00
Nettoergebnis 493'600

3 AUFWAND 29'287'096.92 28'605'500 29'306'248.00

30 Personalaufwand 12'665'825.30 12'326'200 12'251'950.30
300 Behörden, Kommissionen 590'891.00 543'600 543'492.35
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'732'128.80 2'720'600 2'580'498.80
302 Löhne der Lehrkräfte 7'088'242.15 6'848'200 6'963'337.70
303 Sozialversicherungsbeiträge 780'479.50 808'400 757'872.00
304 Personenversicherungsbeiträge 1'049'194.35 1'034'600 1'005'753.15
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 132'656.90 132'200 122'067.75
306 Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage 14'854.25 10'100 5'685.45
308 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 180'787.20 143'700 149'043.65
309 Übriger Personalaufwand 96'591.15 84'800 124'199.45

31 Sachaufwand 3'288'609.58 2'843'200 3'145'407.23
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 302'726.45 279'500 338'422.95
311 Anschaffung von Mobilien, Maschinen 84'664.00 83'500 137'382.65
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 677'851.55 660'600 695'575.90
313 Verbrauchsmaterialien 173'712.95 151'900 146'643.55
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 383'777.21 293'900 371'735.80
315 Übriger Unterhalt durch Dritte 253'071.85 183'300 213'406.60
316 Mieten, Pachten, Benutzungsgebühren 261'393.95 272'800 253'893.05
317 Spesenentschädigungen 78'085.00 88'500 81'533.05
318 Dienstleistungen, Honorare Dritter 1'050'808.17 806'200 880'696.33
319 Übriger Sachaufwand 22'518.45 23'000 26'117.35

32 Passivzinsen 1'413'978.33 1'581'800 1'629'938.46
321 Kurzfristige Schulden 5'637.40 6'000 3'678.13
322 Mittel- und Langfristige Schulden 1'268'501.20 1'466'500 1'492'229.93
323 Sonderrechnungen 16'394.60 3'300 16'206.00
329 Übrige 123'445.13 106'000 117'824.40

33 Abschreibungen 1'231'775.81 1'613'800 1'930'115.30
330 Finanzvermögen 74'514.50 116'300 139'523.50
331 Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben 1'073'158.78 1'318'800 1'406'892.62
332 Verwaltungsvermögen, zusätzlich 299'596.65
333 Bilanzfehlbetrag 84'102.53 178'700 84'102.53

34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 609.20 1'533.50
340 Einnahmeanteile für Gemeinden 609.20 1'533.50

35 Entschädigung an Gemeinwesen 1'564'471.00 1'392'200 1'402'570.70
351 Kanton 108'105.75 70'200 21'934.65
352 Gemeinden und Gemeinde-Verbände 1'456'365.25 1'322'000 1'380'636.05

36 Eigene Beiträge 8'469'321.95 8'380'800 8'166'952.40
360 Bund 39'564.80 34'000 39'100.00
361 Kanton 5'531'227.75 5'383'600 4'947'944.75
362 Gemeinden und Gemeinde-Verbände 578'198.40 473'100 517'697.55
363 Eigene Anstalten 8'886.35 28'200 7'245.05
365 Private Institutionen 907'148.25 1'054'500 782'241.95
366 Private Haushalte 1'404'296.40 1'407'400 1'872'723.10

38 Einlagen 429'520.00 251'800 590'605.11
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 325'545.00 251'800 305'256.85
384 Einlagen in Spezialfonds 103'975.00 116'806.95
389 Ertragsüberschuss 168'541.31

39 Interne Verrechnungen 222'985.75 215'700 187'175.00
390 Verrechneter Sachaufwand 14'640.30 18'200 17'287.15
394 Verrechneter Personalaufwand 101'825.40 86'600 45'300.00
396 Verrechnete Zinsen 106'520.05 110'900 124'587.85

4 ERTRAG 29'287'096.92 28'111'900 29'306'248.00

40 Steuern 16'597'236.80 16'259'500 16'825'377.37
400 Einkommens- und Vermögenssteuern 15'449'361.35 14'755'000 15'188'770.02
402 Sondersteuern 347'860.95 383'000 331'165.55
403 Grundstücksgewinnsteuern 548'969.60 750'000 985'699.00
404 Handänderungssteuern 194'918.00 250'000 238'220.20
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern 19'374.40 85'000 48'927.70
406 Besitz- und Aufwandsteuern 36'752.50 36'500 32'594.90

4
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412 Konzessionen 319'956.15 280'000 290'648.80

42 Vermögenserträge 626'636.95 589'500 643'195.43
420 Banken 8'610.10 20'600 34'152.67
421 Guthaben 110'984.40 127'000 139'965.71
422 Anlagen des Finanzvermögens 8'331.65 9'921.50
423 LS-Erträge des Finanzvermögens 234'646.65 232'400 253'418.25
424 Buchgewinne 67'846.50 8'100.00
426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögen 42.00 100 35.00
427 LS-Erträge des Verwaltungsvermögen 132'601.75 145'900 130'278.40
429 Uebrige Vermögenserträge 63'573.90 63'500 67'323.90

43 Entgelte 4'187'787.13 4'575'400 4'677'055.57
430 Ersatzabgaben 373'435.05 255'000 357'230.90
431 Gebühren für Amtshandlungen 305'473.20 407'000 344'305.20
433 Schulgelder 213'110.00 233'000 215'449.95
434 Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen 1'785'311.55 1'734'500 1'683'492.80
435 Verkaufserlöse 139'126.85 137'300 137'229.75
436 Rückerstattungen 1'266'712.73 1'728'600 1'834'633.62
437 Bussen 70'225.00 65'000 97'375.00
439 Übrige 34'392.75 15'000 7'338.35

44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 2'871'014.00 2'871'000 2'742'836.00
444 Finanzausgleichsbeträge 2'871'014.00 2'871'000 2'742'836.00

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 752'666.65 621'700 653'127.70
451 Kanton 157'300.35 78'300 92'117.50
452 Gemeinden und Gemeinde-Verbände 595'366.30 543'400 561'010.20

46 Beiträge für eigene Rechnung 2'643'766.25 2'609'500 2'652'721.40
460 Bund 4'400.00 4'400 4'400.00
461 Kanton 2'622'719.90 2'568'500 2'630'657.35
463 Eigene Anstalten 8'886.35 28'200 7'245.05
469 Uebrige Beiträge 7'760.00 8'400 10'419.00

48 Entnahmen aus Spezialfinanz'g + Stiftung 1'027'587.34 51'800 595'693.73
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 51'800 564'948.13
484 Entnahmen aus Spezialfonds 3'428.35 30'745.60
489 Aufwandüberschuss 1'024'158.99

49 Interne Verrechnungen 222'985.75 215'700 187'175.00
490 Verrechneter Sachaufwand 14'640.30 18'200 17'287.15
494 Verrechneter Personalaufwand 101'825.40 86'600 45'300.00
496 Verrechnete Zinsen 106'520.05 110'900 124'587.85

0

Gemeinde Reiden Gemeinde Reiden
LAUFENDE RECHNUNG

Nr. Artengliederung Rechnung 2009 Voranschlag 2009 Rechnung 2008
Einwohnergemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

41 Regalien und Konzessionen 357'416.05 317'800 329'065.80
410 Konzessionen 37'459.90 37'800 38'417.00

0
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Investitionsrechnung 1'338'944.25 1'338'944.25 904'000 253'400 1'743'234.80 1'743'234.80
Nettoergebnis 650'600

2 Bildung 284'060.65 270'000 635'177.00
Nettoergebnis 284'060.65 270'000 635'177.00

217 Schulliegenschaften 284'060.65 270'000 635'177.00
217.503.00 Dreifachturnhalle, Aussenanl., Dorfplatz 20'464.90 431'675.35
217.503.01 Sanierung Schulliegenschaften 123'486.75 170'000 138'980.05
217.506.01 Anschaffung Mobilien Maschinen Fahrz. 140'109.00 100'000 64'521.60

3 Kultur, Freizeit 149'352.00 14'900.00 134'000 13'400 117'065.40 11'700.00
Nettoergebnis 134'452.00 120'600 105'365.40

350 Uebrige Freizeitgestaltung 149'352.00 14'900.00 134'000 13'400 117'065.40 11'700.00
350.581.00 Jugendkonzept und Umsetzung 149'352.00 134'000 117'065.40
350.662.00 Beitrag Gemeinden 14'900.00 13'400 11'700.00

6 Verkehr 206'463.80 150'000 235'563.40
Nettoergebnis 206'463.80 150'000 235'563.40

620 Oeffentliche Strassen / Werkhof 206'463.80 150'000 235'563.40
620.501.00 Sanierung Gemeindestrassen 141'200.80 100'000 142'000.00
620.501.02 Neubau Strassenquerung Schulweg T-Halle 8'563.40
620.565.00 Beitrag Sanierung Güterstrassen Langnau 15'263.00 85'000.00
620.565.02 Beitrag Güterstrassensanierung 50'000.00 50'000

7 Umwelt, Raumordnung 328'455.80 355'712.00 350'000 240'000 165'460.25 578'268.75

Nettoergebnis 27'256.20 110'000 412'808.50

705 Wasserversorgung Langnau-Richenthal 56'773.40 104'775.00 40'000 124'770.00
705.501.00 Neubau Sanierung Wasserleitungen 56'773.40
705.610.00 Wasseranschlussgebühren 104'775.00 40'000 124'770.00

715 Kanalisation (Spezialfinanzierung) 211'268.90 213'291.50 200'000 200'000 97'724.95 453'498.75
715.501.00 Sanierung Kanalisationsnetz lt. GEP 211'268.90 200'000 97'724.95
715.610.01 Abwasseranschlussgebühren 213'291.50 200'000 453'498.75

750 Gewässerverbauungen 67'735.30
750.501.01 Bachsanierungen 67'735.30

790 Raumordnung 60'413.50 37'645.50 150'000
790.581.00 Zonenplanrevision 60'413.50 150'000
790.669.00 Rückerstattungen Zonenplanrevision 4'881.30
790.669.02 Rückerstattung Vermessungskosten Lusberg 32'764.20

9 Finanzen, Steuern 370'612.00 968'332.25 589'968.75 1'153'266.05
Nettoergebnis 597'720.25 563'297.30

999 Abschluss 370'612.00 968'332.25 589'968.75 1'153'266.05
999.590.00 Passivierte Einnahmen 157'320.50 136'470.00
999.594.00 Passivierung Anschlussgebühren 213'291.50 453'498.75
999.690.00 Aktivierte Ausgaben 968'332.25 1'153'266.05

0

Gemeinde Reiden Gemeinde Reiden
INVESTITIONSRECHNUNG

Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2009 Voranschlag  2009 Rechnung 2008
Einwohnergemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
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Gemeinde Reiden Gemeinde Reiden
BESTANDESRECHNUNG

BR ZZ (Saldo) 100,101,...

Konto Bestandesrechnung Zusammenzug 01. Januar 2009 Veränderung  31. Dezember 2009
Einwohnergemeinde Zuwachs Abgang

1 AKTIVEN 58'121'776.09 323'055.79 58'444'831.88

10 FINANZVERMÖGEN 24'837'641.37 1'519'249.19 23'318'392.18

100 Flüssige Mittel 6'073'755.18 2'293'627.36 3'780'127.82
101 Guthaben 7'148'315.47 2'473'022.79 9'621'338.26
102 Anlagen 10'969'707.50 1'902'054.60 9'067'652.90
103 Transitorische Aktiven 562'843.77 286'429.43 849'273.20
104 Abrechnungskonten 83'019.45 83'019.45

11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 32'574'133.70 934'310.37 33'508'444.07

114 Sachgüter 28'449'735.30 2'783'776.25 31'233'511.55
115 Darlehen und Beteiligungen 2'130'133.00 125'000.00 2'005'133.00
116 Investitionsbeiträge 1'947'765.40 1'733'498.08 214'267.32
117 Übrige aktivierte Ausgaben 46'500.00 9'032.20 55'532.20

12 SPEZIALFINANZIERUNGEN 121'619.53 32'061.85 89'557.68

128 Vorschüsse 121'619.53 32'061.85 89'557.68

13 BILANZFEHLBETRAG 588'381.49 940'056.46 1'528'437.95

139 Fehldeckung 588'381.49 940'056.46 1'528'437.95

2 PASSIVEN 58'121'776.09 323'055.79 58'444'831.88

20 FREMDKAPITAL 55'726'361.67 78'297.36 55'648'064.31

200 Laufende Verpflichtungen 5'611'761.12 6'332'136.26 11'943'897.38
202 Langfristige Schulden 45'350'000.00 2'450'000.00 42'900'000.00
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 607'872.90 174.75 607'698.15
204 Rückstellungen 95'000.00 95'000.00
205 Transitorische Passiven 4'061'727.65 3'865'258.87 196'468.78

22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 2'395'414.42 401'353.15 2'796'767.57

228 Verpflichtungen 2'395'414.42 401'353.15 2'796'767.57

0
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Anhang zur Jahresrechnung 2009  
 

Gemäss Gemeindegesetz vom 4. Mai 2004 § 86 Abs. 2, sind folgende Punkte darzustellen: 
 

Rechnungen der Anstalten und Betriebe ohne Rechtspersönlichkeit, soweit sie 
nicht in die Gemeinderechnung eingegliedert sind: 

 
Rechnungen der Anstalten und Betriebe ohne Rechtspersönlichkeit wurden keine in 
die Gemeinderechnung eingegliedert. 

 

Fonds, Stiftungen und Legaten, die durch die Gemeinderat verwaltet werden: 
 

Fonds, Stiftungen und Legaten werden in der Bestandesrechnung geführt und durch 
den Gemeinderat verwaltet. 

Leasing-, Bürgschafts- und andere Eventualverpflichtungen: 
 

Patronatserklärung an die Schwimmbandgenossenschaft Reiden im Maximalbetrag 
von Fr. 1'500'000 gegenüber der Luzerner Kantonalbank. 

Zugesicherte Gemeindebeiträge: 
 

Gemeindebeiträge sind keine zugesichert. 
 

Entwicklung der Finanzkennzahlen: 
 

auf Seiten 17 und 18 aufgeführt. 
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3. Beschlussfassung über das Feuerwehrreglement  

Ausgangslage 
Im Frühjahr 2002 haben die damaligen Gemeinden Langnau, Reiden und Richenthal be-
schlossen, die Feuerwehren zur Feuerwehr Wiggertal zusammenzulegen. Auf diesen Zeit-
punkt hin haben auch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der drei Gemeinden das Feu-
erwehrreglement in Kraft gesetzt. 
 
Auf den 1. Januar 2006 haben sich die drei Gemeinden zusammengeschlossen. Aufgrund der 
neuen Ausgangslage sind die verschiedenen Reglemente anzupassen und zusammenzule-
gen. Daher drängt sich auch der Erlass eines neuen Feuerwehrreglements auf.  
 
Die Feuerwehrkommission hat das vorliegende Reglement zu Handen des Gemeinderates 
erarbeitet. Es regelt im Besonderen die Organisation, die Aufgaben und Kompetenzen der 
einzelnen Organe sowie den Feuerwehrdienst. Das Feuerwehrinspektorat des Kantons Lu-
zern hat das Reglement überprüft und mit formalen Anpassungen gutgeheissen. Der Erlass 
des Reglements fällt in den Kompetenzbereich der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. 
 
Der Wortlaut des Feuerwehrreglements ist auf den folgenden Seiten aufgeführt. 
 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt, dem Feuerwehrreglement sei die Zustimmung zu erteilen. Es sei 
auf den 1. Juli 2010 in Kraft zu setzen. 

Feuerwehrreglement 
 
vom 14. Juni 2010 
 
Der Gemeinderat Reiden erlässt in Ausführung von § 100, Absatz 6 des Gesetzes über den 
Feuerschutz vom 5. November 1957 als Reglement: 
 

ALLGEMEINES 

Art. 1 Geltungsbereich 
Dieses Reglement legt die Organisation und das Verfahren des öffentlichen Feuer-
schutzes in der Gemeinde Reiden fest. 

 
Art. 2 Feuerschutz 

Die Einwohnergemeinde Reiden besorgt den Feuerschutz nach den Vorschriften des 
kantonalen Rechts. 

 
Art. 3 Begriffe 

Unter den in diesem Reglement verwendeten Personenbezeichnungen werden Män-
ner und Frauen verstanden. 

 
FEUERWEHR- UND LÖSCHWESEN 

Art. 4 Organisation 
1 Das Feuerwehrwesen untersteht der Aufsicht des Gemeinderates. 

 Dieser bestellt die Feuerwehrkommission. 

26
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2 Der Gemeinderat wählt den Feuerwehrkommandanten, dessen Stellvertreter, die  
 Offiziere und die höheren Unteroffiziere. Die Feuerwehrkommission hat das  
 Vorschlagsrecht.  

 3 Das beigelegte Organigramm (Verordnung zum Feuerwehrreglement) zeigt die zur-
zeit gültige Struktur der Feuerwehr Wiggertal. 

 
Art. 5 Überörtliche Zusammenarbeit / Gemeindevertrag 

Überörtliche Zusammenarbeit und deren Kosten, sind in einer separaten Vereinba-
rung geregelt. 

 
Art. 6 Elementarschäden, Hochwasser 

Die Feuerwehr Wiggertal erfüllt die ihr von der GVL zugewiesenen Aufgaben. 
 
Art. 7 Ausrüstung 
 1 Die erforderlichen Ausrüstungen und Gerätschaften sind den gegebenen Verhält-

nissen und Aufgaben anzupassen sowie in einwandfreiem Zustand zu halten. 
 
2 Die Beschaffung richtet sich nach den Richtlinien und den Weisungen des Feuer-
wehr-inspektorates der Gebäudeversicherung.  
 
3 Der Gemeinderat sorgt auf Vorschlag der Feuerwehrkommission für die 

 sachgemässe Unterbringung der Fahrzeuge und Geräte. 

 4 Feuerwehrfahrzeuge und -ausrüstungen dürfen nicht ausserdienstlich verwendet 
werden. Über Ausnahmen entscheidet der Feuerwehrkommandant. 

 
Art. 8 Ausbildung 
 1 Die Ausbildung im Feuerwehrdienst erfolgt nach den Anordnungen des Feuerwehr- 

inspektorates der Gebäudeversicherung. 
 
2 Die Ausbildungskurse und Inspektionen richten sich nach dem durch das Feuer-
wehr-inspektorat im Einvernehmen mit der Gebäudeversicherung erstellten Arbeits-
programm. Der Besuch dieser Kurse und Inspektionen ist für die Aufgebotenen obli-
gatorisch. 
 
3 Die Anzahl der Übungen ist gemäss Richtlinien des Feuerwehrinspektorates im Ar-
beitsprogramm der Feuerwehrkommission festgelegt. Der Besuch ist obligatorisch. 

 
Art. 9 Alarmierung 

1 Die Feuerwehr Wiggertal trifft eine Alarmorganisation, die ständig dem Einsatz-
konzept anzupassen ist. 

 
2 Die Alarmstelle wird nach dem Konzept der Gebäudeversicherung durch die 

 Einsatzzentrale der Kantonspolizei in Luzern betrieben. 

 3 Die Alarmstelle bietet gemäss Alarmorganisation des Feuerwehrkommandanten die 
benötigten Einsatzkräfte der Feuerwehr auf. 
 
4 Der Feuerwehrkommandant stellt, gestützt auf die Weisungen des Feuerwehr-
inspektorates, die ständige Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sicher und regelt den 
Pikettdienst. 

 
Art. 10 Feuerwehrkommission 
 1 Die Feuerwehrkommission ist die beratende und begutachtende Stelle für das 
 gesamte Feuerwehrwesen. 
 

27

GV_Reiden_Juni_2010.qxp:GV  21.5.2010  10:10 Uhr  Seite 27



2 Sie besteht aus: 
 a)  dem Feuerwehrkommandanten 
 b)  dem Feuerwehrkommandanten-Stellvertreter 

 c) vier Feuerwehroffizieren 
 d)  ein AdF (als Protokollführer ohne Stimmrecht) 
 e)  dem Vertreter des Gemeinderates  Reiden 
 f) Gemeinderatsvertretung gemäss Gemeindevertrag 
 
3 Der Kommandant führt den Vorsitz. 

 
Art. 11 Aufgaben 
 Die Feuerwehrkommission 

a) legt das Organigramm fest 
b)  bestimmt die für den Feuerwehrdienst notwendige Anzahl Feuerwehrleute 
c) rekrutiert, teilt ein und weist den Abteilungen zu 
d)  erteilt Dispensen 
e)  führt die Entlassung durch 
f)  schlägt dem Gemeinderat den Feuerwehrkommandanten, seinen 
 Stellvertreter, die Offiziere und die höheren Unteroffiziere zur Wahl vor. 
g)  ernennt die Unteroffiziere 

 h)  weist besondere Chargen zu 
i) schlägt dem Gemeinderat die Sold- und die Entschädigungsansätze für die 
 Dienstleistungen und die Entschädigungen für requirierte private Fahrzeuge vor 
k) stellt den Unterhalt des Feuerwehrlokales, der Gerätschaften, der Fahrzeuge 
 und der persönlichen Ausrüstung sicher 
l) beaufsichtigt die Erstellung und den Unterhalt der Wasserbezugsorte 
m) stellt eine zweckmässige Ausrüstung sicher 
n) beantragt dem Gemeinderat das jährliche Budget und ausserordentliche An- 
 schaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften sowie Aus- und Neubau der 
 Gerätelokale 
o) anerkennt Dienstleistungen nach 10 Jahren, und anschliessend im 5-Jahres 
 Rhythmus, mit einer Ehrung (Verordnung zum Feuerwehrreglement) 
p) nimmt  das jährliche Arbeitsprogramm zur Kenntnis 
q) hat der Gemeinde alljährlich einen schriftlichen Tätigkeitsbericht vorzulege 
r) vollzieht die Disziplinarmassnahmen 

 
Art. 12 Feuerwehrkommandant 
 1 Der Kommandant ist der verantwortliche Leiter der Feuerwehr. Er  

a) stellt die ständige Einsatzbereitschaft sicher 
b) führt das Kommando im Ernstfall und im Übungsdienst 
c) führt den Vorsitz der Feuerwehrkommission 
d) vertritt die Feuerwehr nach aussen 
e) erarbeitet das Budget zuhanden der Feuerwehrkommission 
f) erstellt das Arbeitsprogramm 
g) organisiert den Pikettdienst 
h) ist für die Einhaltung des Budgets verantwortlich und kontrolliert und visiert die  
 Rechnungen 
i) führt Beförderungen und Ehrungen durch 

 k) überwacht die Handhabung dieses Reglements 
 
2 Der Stellvertreter des Kommandanten unterstützt diesen in seinen Funktionen und 
 übernimmt im Verhinderungsfall seine Rechte und Pflichten. 

 
Art. 13 Offiziere, Höhere Unteroffiziere  
 1 Die Offiziere stehen dem Kommandanten für die Ausbildung und im Einsatz zur 
 Verfügung. 

n
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2 Der Materialverwalter: 
a) führt das Inventarverzeichnis 
b) kontrolliert periodisch das Korpsmaterial 
c) gibt die persönliche Ausrüstung heraus und nimmt sie ab 
d) trägt Abgaben und Rücknahmen persönlicher Ausrüstungsgegenstände im  
 Dienstbüchlein und in der Korpskontrolle ein 
e) reinigt die Lokale 
f) ordnet Reparaturen nach Weisung des Kommandanten an 

 g) stellt Material bereit und sorgt für Nachschub 

 3Der Fourier: 
a) führt Protokolle 
b) führt die Korpskontrolle 
c) stellt Dienstbüchlein aus 
d) führt das Rechnungs- und Besoldungswesen 
e) beschafft Verpflegung nach Weisung des Feuerwehrkommandanten oder des 
 Einsatzleiters 
f) erledigt Korrespondenzen 
g) führt das Appellwesen 

 
Art. 14 Unteroffiziere und Mannschaft 
 1 Die Unteroffiziere: 

a) führen ihre Gruppe 
b) bereiten sich auf die bevorstehenden Übungen vor 

 c) sorgen für die Einhaltung der notwendigen Disziplin 

 2 Die Angehörigen der Feuerwehr: 
a) rücken im Alarmfalle sofort aus 
b) halten die Übungszeiten pünktlich ein 
c) gehen sorgfältig mit den Gerätschaften um 
d) sorgen für die Pflege und den Unterhalt der persönlichen Ausrüstung; haften 
 bei Selbstverschulden für verlorene und mutwillig beschädigte Gegenstände 
e) melden den Wohnungswechsel und die Änderung der Telefonnummer sofort 

 dem Kommandanten 
 
Art. 15 Persönliche Ausrüstung 

Die ausserdienstliche Benützung der persönlichen Ausrüstung ist untersagt. Über 
Ausnahmen entscheidet der Feuerwehrkommandant. Bei der Entlassung aus der 
Wehr ist die persönliche Ausrüstung abzugeben. 

 
Art. 16 Ernennungen und Beförderungen 

Die Ernennung für eine Kader- oder Spezialistenfunktion setzt voraus, dass die erfor-
derlichen Instruktions- und Ausbildungskurse mit Erfolg besucht wurden. 

 

FEUERWEHRDIENST 

Art. 17 Zweck und Organisation 
 1 Die Feuerwehr ist eine allgemeine Schadenwehr, die einen raschen Einsatz und 

unverzügliche Hilfe gewährleistet bei 
a)  Bränden und Explosionen 
b)   Elementarereignissen 

 c) Ereignissen, welche die Umwelt schädigen oder gefährden 

 2 Die Feuerwehr erbringt auf Rechnung des Veranstalter bzw. Verursachers 
 Dienstleistungen wie 
a)  Verkehrsdienst, namentlich bei Festanlässen oder anderen öffentlichen  
 Veranstaltungen 
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b)  Feuerwachen 
c) technische Einsätze 

 
Art. 18 Feuerwehrpflicht 
 1 Männer und Frauen sind feuerwehrpflichtig. 

 2 Die Feuerwehrpflicht beginnt am 1. Januar nach dem erfüllten 20. Altersjahr und 
 endet am 31. Dezember nach dem erfüllten 50. Altersjahr. 

 3 Über die Entlassung aus der Feuerwehr vor Erreichen des Dienstpflichtalters ent-
scheidet die Feuerwehrkommission aufgrund eines schriftlich begründeten Gesu-
ches. 

 
Art. 19 Befreiung vom Feuerwehrdienst 

1 Die vom Regierungsrat bestimmten Personen und Personengruppen sind vom 
 Feuerwehrdienst befreit. 

 
Art. 20 Absenzen 

1 Wer verhindert ist, einen kommandierten Dienst anzutreten, hat sich nach Möglich-
keit vorgängig und schriftlich beim Feuerwehrkommando zu entschuldigen. 

 
2 Das Feuerwehrkommando kann auch für die Nichtteilnahme an Ernstfalleinsätzen 

 eine Begründung verlangen. 

 3 Entschuldigungsgründe sind: 
Militärdienst, Zivilschutzdienst, Ausübung der öffentlichen Rechtspflege, Unfall, 
Krankheit, beruflich oder ferienhalber begründete Ortsabwesenheit, Todesfall in der 
Familie. 

 
Art. 21 Dispensationen 

1 Wer über eine bestimmte Zeitdauer seinen dienstlichen Verpflichtungen nicht nach-
kommen kann, wird auf Gesuch hin durch die Feuerwehrkommission für längstens 12 
Monate von der aktiven Dienstpflicht dispensiert. 

 
2 Bei länger dauernder Verhinderung erfolgt die Entlassung. 

 
Art. 22 Ersatzabgabe 

Feuerwehrpflichtige, die nicht Feuerwehrdienst leisten, haben eine jährliche Feuer-
wehrersatzabgabe gemäss § 104 und § 105 des Gesetzes über den Feuerschutz zu 
entrichten. 

 
Art. 23 Befreiung von der Ersatzabgabe 

Ehemalige Feuerwehreingeteilte, die aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen 
vorzeitig aus dem aktiven Feuerwehrdienst ausscheiden müssen, sind von der Ent-
richtung der Ersatzabgabe für ihre Person nach 15 Jahren ganz oder teilweise befreit.  

 
Art. 24 Versicherung 

1 Alle Feuerwehreingeteilten sind gegen Unfall und Krankheit bei der Hilfskasse des 
Schweizerischen Feuerwehrverbandes sowie gegen Ansprüche Dritter durch die 

 Betriebshaftpflichtversicherung der Gemeinde versichert. 
 
2 Alle im Feuerwehrdienst erlittenen Unfälle und Krankheiten sind sofort dem Kom-
mandanten zu melden. Dieser besorgt die weiteren Formalitäten. 
 
3 Bei verspäteter Anmeldung geht jeglicher Anspruch auf eine Entschädigung verlo-
ren. 
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4 Wird gegen einen Feuerwehreingeteilten, infolge der Ausübung seines Feuerwehr-
dienstes, ein Buss- oder ein Strafverfahren eingeleitet, übernimmt die Gemeinde die 
Anwalts- und Gerichtskosten. Hat ein Feuerwehreingeteilter in grobfahrlässiger 

 oder vorsätzlicher Weise Anlass zur Einleitung eines Verfahrens gegeben, so kann 
die Gemeinde auf den Fehlbaren zurückgreifen. 
 
5 Die feuerwehreigenen Motorfahrzeuge, Geräte und Ausrüstungen sind durch die 

 Gemeinde zu versichern. 

 6 Sämtliche requirierten privaten Motorfahrzeuge werden durch die Gemeinde kasko-
versichert. 

 
Art. 25 Verpflegung 

Die notwendige Verpflegung der Feuerwehrleute bei Einsätzen, ganztägigen Übun-
gen oder anderen Anlässen auf Kosten der Gemeinde ordnet der Feuerwehrkom-
mandant, bzw. der Einsatzleiter an. 

 

SCHADENBEKÄMPFUNG 

Art. 26 Nachbarhilfe 
1 Droht ein Schadenereignis eine grössere Ausdehnung anzunehmen, ist das  Feu-
erwehrkommando berechtigt, von den Nachbarfeuerwehren Hilfe zu verlangen. 

 
2 Die Feuerwehr Wiggertal ist verpflichtet, auf Verlangen, oder wo es nach den Um-
ständen geboten erscheint, der vom Schadenereignis betroffenen Nachbargemeinde 
unentgeltlich Hilfe zu leisten. 

 
Art. 27 Einsatzleiter 

1 Die Leitung des Einsatzes liegt in der Regel beim Feuerwehrkommandanten. Im 
Verhinderungsfall gehen Aufgaben und Befugnisse an den Stellvertreter über. Bei 
dessen Abwesenheit übernimmt die ranghöchste Person das Kommando. 
 
2 Der Einsatzleiter trifft die nötigen Anordnungen. Er ist berechtigt, auf dem Schaden-
platz befindliche Zivilpersonen zu Hilfeleistung zu verhalten. 
 
3 Bei besonderen Ereignissen oder bei Katastrophen fordert der Einsatzleiter über die 
Einsatzzentrale der KAPO Luzern einen Katastropheneinsatzleiter an, der die Leitung 
des Einsatzes übernehmen kann. 

 
Art. 28 Transportmittel, Gerätschaften 

1 Der Kommandant hat den Transport der Mannschaft und der Geräte sicherzustel-
len. Im Bedarfsfalle ist er berechtigt, die erforderlichen zivilen/privaten Fahrzeuge und 
Gerätschaften zu beanspruchen. 

 
2 Für die Benützung hat die Gemeinde eine angemessene Entschädigung zu leisten 
und für den Schaden, der dem Fahrzeugbesitzer unverschuldeterweise erwächst, 
aufzukommen. 

 
Art. 29 Veränderung des Schadenplatzes 

Jede Veränderung des Schadenplatzes, insbesondere das Nieder- oder Einreissen 
von Bauteilen, ist ohne ausdrückliche Bewilligung der Untersuchungsorgane oder der 
Gebäudeversicherung untersagt. Vorbehalten bleiben die notwendigen Arbeiten zur 
Schadenbegrenzung. Das Abräumen ist Sache des Gebäudeeigentümers. 
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Art. 30 Brandwache 
Nach dem Brand ist nötigenfalls die Brandstätte durch eine vom Einsatzleiter dazu 
befohlene Abteilung der Feuerwehr zu bewachen. Die Brandwache ist eine obligato-
rische Dienstleistung. 

 
Art. 31 Einsatzbereitschaft 

Der Feuerwehrkommandant ist dafür verantwortlich, dass nach jedem Einsatz die 
Einsatzbereitschaft unverzüglich wiederhergestellt wird. 

 

Disziplinarmassnahmen und Beschwerdeverfahren 

Art. 32 Disziplinarmassnahmen 
Die Feuerwehrkommission kann Feuerwehrleute, die sich disziplinarisch verfehlen, 
mit einem Verweis oder mit einer Ordnungsbusse bestrafen. (Verordnung zum Feu-
erwehrreglement) 

 
Art. 33 Bussen 

Der Gemeinderat Reiden hat die Befugnis, Bussen für Absenzen aufgrund der Emp-
fehlung der Feuerwehrkommission für die Feuerwehr festzulegen. (Verordnung zum 
Feuerwehrreglement) 

 
Art. 34 Beschwerden 

1 Gegen Entscheide des Feuerwehrkommandanten kann bei der Feuerwehrkommis-
sion Einsprache erhoben werden. 
 
2 Gegen Entscheide der Feuerwehrkommission kann Verwaltungsbeschwerde beim 
Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde Einsprache eingereicht werden. 
 
3 Gegen die Veranlagung der Ersatzabgabe kann nach § 103 bzw. § 107 FSG der 
Ersatzpflichtige innert 30 Tagen seit Zustellung der Veranlagungsverfügung beim 
Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde Einsprache erheben. 

 
4 Gegen den Einspracheentscheid des Gemeinderates betreffend die Ersatzabgabe 
ist innert 30 Tagen seit Zustellung des Entscheides die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde zulässig. Dem Verwaltungsgericht steht auch die Ermessenskontrolle zu. 
In den übrigen Fällen ist innert 20 Tagen die Möglichkeit der Verwaltungsbeschwerde 
beim Sicherheitsdepartement gegeben. 

 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 35 Aufhebung bisherigen Rechts 
Das Feuerwehrreglement für die Feuerwehr Wiggertal gemäss Gemeindevertrag vom 
8. April 2002 wird aufgehoben. 

 
Art. 36 Vollzugsbeginn 

Dieses Reglement wird nach Genehmigung durch die Gebäudeversicherung des 
Kantons Luzern angewendet ab 1. Juli 2010. 
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4. Informationen zur Gesamtrevision der Ortsplanung; 
Öffentliche Mitwirkung im Juni 2010 

Seit einem Jahr ist die Gesamtrevision der Ortsplanung im Gang. Die Ortsplanungskommissi-
on (OPK) hat in einem ersten Schritt den Entwurf des Siedlungsleitbilds erarbeitet. Inzwischen 
liegt dazu die Stellungnahme der zuständigen kantonalen Stelle vor. Gleichzeitig will der Ge-
meinderat das Planungsinstrument den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung 
vorstellen und zur öffentlichen Mitwirkung einladen. 
 
Das Siedlungsleitbild stellt alle für die kommunale Nutzungsplanung relevanten Themen sowie 
die Auswirkungen der Siedlungsentwicklung auf die Gemeindefinanzen in einen Zusammen-
hang und bezeichnet die zu lösenden Koordinationsaufgaben. Es zeigt die erwünschte räumli-
che Entwicklung auf, differenziert nach Zeithorizonten von 10 - 15 Jahren und längerfristigen 
Zeiträumen und dient dem Gemeinderat als strategisches Planungsinstrument. Das Sied-
lungsleitbild nimmt keine Entscheide der Gemeindeversammlung vorweg und ist für die 
Grundeigentümer nicht verbindlich. 
 
Das Siedlungsleitbild behandelt folgende Themen: 
- Grundsätze der Gemeindeentwicklung 
- Siedlungsentwicklung 
- Wohnen und Arbeiten 
- Freizeit, Sport und Kultur 
- Schule, Soziales und Gesundheit 
- Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen 
- Mobilität 
- Umweltschutz, Ver- und Entsorgung sowie Gefahrenschutz 
 
Auf der Grundlage des Siedlungsleitbilds werden die zukünftigen Ortsplanungsinstrumente 
(Bau- und Zonenreglement, Zonenpläne Siedlung und Landschaft, Erschliessungs- und Ver-
kehrsrichtplan inkl. Fusswegnetz) erarbeitet. 
 
Der Gemeinderat lädt Sie ein, während der Mitwirkungsfrist vom 1. - 30. Juni 2010 zum 
Siedlungsleitbild Stellung zu nehmen. Der Text und der zugehörige Plan können auf der 
Internet-Seite www.reiden.ch eingesehen oder auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 
 
Ausserdem besteht die Möglichkeit, konkrete Anträge (z.B. Ein- und Umzonungen, Änderun-
gen von BZR-Bestimmungen) zu stellen, die bei der Überarbeitung der oben erwähnten Pla-
nungsinstrumente zu prüfen sind. 
 
Stellungnahmen zum Siedlungsleitbild und Anträge betreffend Ortsplanungsinstrumente sind 
bis am 30. Juni 2010 schriftlich und im Doppel an den Gemeinderat Reiden, Grossmatte 
1, 6260 Reiden, zu richten. 
 
Bei allfälligen Fragen steht Ihnen die zuständige Gemeinderätin, Caroline Bachmann, zur Ver-
fügung (E-Mail: caroline.bachmann@reiden.ch oder Tel. 062 749 00 78). 
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Verschiedenes und Umfrage  
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Notizen 
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